
Ko: 6 - 1570kssssiiWezvewerbeblstt n.Jtimm

erscheint Htägig
Samstaes / Bezugspreis Diertci*
Jäbrlidj J Md., durd) di» Pütt
ins haus gevraSi i.ir Md. /
Mttgiieder des öeweciievereiils
lür Nassau erhalten das Blatt
nmfoitti ; nile roltanftalten
nehmen vkfteilungen entgeoett

Mitteilungen
für flen Sewerbeverein für Nassau

verLMMgungF,Organ der ftanüiocrKsfeammer Itncsbaaen

SleAnreigengevlitzr
beträBt für die fedjsflefpaUeae
kleine Zelle oder deren Kaom
«o IkS-i bei Wiederholungen
entsprechenden Rabatt / für
die Mitglieder des Bewerbe«
Vereins für Nassau werden >»
Prozent Sonder-Rabatt gewahrt

tterauzgcgcdcn
vom lentraivorftanü llez Sewerdeoereinr kür Nassau Wiesbaden, 13. März Hnzcigcn̂ nnaömcltcüei

Hermann Rauch, wiesvaüeu, frieürichstr. 30, Celefon 6i61

Inhalt : Gewerblich-techutsche Bücherei. — Bekannt
machimgcn des Zeniralbbrstandcs. — Berufung der
Hauptversamuiluitg. — Entwurf der Satzungen des
Gewerbevereüls für Nassau. — Aus beit KreiSverbäuden.

Berichtigung. — Anzeigen-

öcwcrdlichttcchnifchc vuOcrci mil
vordüücrfammlung des ökwerbo
verein; für Nassau,Hüolfftraße 16.
Ter Lei es « al ijt wegcu Ko bleu- und Licht--

er>parnis vis auf weiteres nur an drei»Vormittagen
in  der Woche geöffnet und zwar Montags , Mitt¬
wochs und Freitags von 8—12.90 Uhr. Tie Dienst¬
hunden bei der Geschnftsftetle des Geiuerbeverems
für Nassau find auf 8—1 Uhr vorm, und 2.30
bis 5.30 Uhr nachm, verlegt worden.

Brnutzuiig der Bücherei im Monat Februars
Besuchsziffer des Lesesaales . 129
Ausgetieheue Bücher . . . . . 94
Ausgelieheue Borbitder . 827

BeUarnmnacbrnigcn
des lentralDorftandcs.
Ter Minister

für Lande ! und Gewerbe.
-s. Nr. IV. 1506.

Berlin  W 9, den 14. Februar 1920.
Leipzigerstraße 2.

Ta der Bedarf au ausgebildeten Geiverbe-
ilehrern z. Zt . sehr groß ist, so wird eine weitere
Aufnahmeprüfung für den. am 12. April ds . Js.
beginnenden einjährigen Semiitarkur-
s ti s i n C h a r l o t t c n b u r g statkfinden . Aus¬
gebildet werden Lehrer für die Klassen des Me-
jtallgewerbes, des Baugewerbes und der unge¬
lernten Arbeiter . Meldungen , wegen ' deren ich
«uf den Erlaß vom 24. November 1917 (HMBl.
S . 365) berweise, sind bis zum 25. März ds . JA.
an die Leitung des Seminarkursus , Charlotten¬
burg , Wilmersdorferstraße 166/167, zu richten.
Tie Prüfung findet ebenda am 9. und 10. April
ds . Js . von 9 Uhr vormittags ab statt.

' I . A.:: von Seefeld,
SOt die Herren Regierungspräsidenten

und den Herrn vberprüsidenten
in Charlottenburg.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden,  den 9. März 1920.

Der Zentralvorstand
de» Gewerbevereins für Raffa «.

An Sie Vorstände der Lokalgewerbevereine«
Betr . die diesjährige Hanptvcrsammlnng.

, Der Zentralvorstand hat beschlossen, in die¬
sem Früviahre wieder eine ordentliche Haupt-
Versammlung des Gewerbevereins für Nassau
abzuhalten. Sie findet am Dienstag, den
2 °-J l 1U ” r 1T11Ö u ra a. ö. L. statt.Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Aenderung der B »retnS »Gahuna «n
bemerken wir folgendes:

Die veränderte» Zeitvcrbaltntsse ließen eine
durchgreifende Aenderung unserer Berrins»
Übungen notwendig erscheinen. In seiner

Sitzung hat der Zentralvorstand be.
der vorliegenden Nummer ver-

Entwurf der neuen Tatzuvgcn für
7 ' U'" beverein für Nassau der Hauptver-

' nnnlnng zur Beschlußfassung vorzulegen.

Die diesjährige ordentliche

% Ze ® i Cttf ta s? ' ^ " ? O. April 1920 , vorm. 8 Uhr in Limburg a . d . L . im Gasthaus
„Alte Post statt. Am 19. April, abends 8 Uhr gesellige Zusammeukunft im evang. Gemeindehaus.

Der Zentralvorstand hält am 19. April, vorm. 10 Uhr im Rathaussaal eine Sitzung ab.

Vorläufige Tagesordnung für die Hauptversammlung:
1. Bericht des Zentralvorstandes über den Stanv und die Tätigkeit des Vereins in der Krieqszeit
2 . Bericht der Ausschüsse über dir Prüfung der Bereinsrechnungen für 1914 bis 1918. '
3 . Vorlage des Haushaltsplans für das Rechnungsjahr 1920.
4. Aenderung der Vereins-Satzungen.
5. Festsetzung des von den ordentlichen Mitgliedern zu zahlenden Beitrags.
6. Beschlußfassung über die Führung der Vereinsgeschäfle bis zur Neuwahl des Zentralvorstandes.
7. Organisation des Handwerks.
8. Wahl des Ortes der nächsten Hauptversammlung.
9. Ernennung von Ehrenmitgliedern.

10. Wünsche und Anträge.
Wiesbaden,  den 9. März 1920.

_ Der zentralvorsland des Gewerbevereins für Nassau.
Nach diesem Entwurf soll die Eiqcnschaft des

GewerbevecetnS für Nassau alS ein Verband
stärker als bisher betont werden, um auch den
Handwerkervereinen , Fachvereinigungen und
Innungen , die zum großen Teil schon den
Kreisverbänden für Handwerk und Gewerbe
angehören , den Anschluß an Sen Gewerbever-
ein zu ermögliche». Auf diese Weise wird eine
einheitliche, geschlossene und machtvolle Organt-
satton für den ganzen Vereinsbezirk geschaffen.
Infolge dieser Aenderung und von dem Be¬
strebe» geleitet, den Lokalgciverbevereineneine
größere Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit
zu geben, wurden die früheren Bestimmungen
über die inneren Angelegenheiten der Lokal¬
gewerbevereine nicht mehr in die Satzungen
des Gewerbevereins für Nassau ausgenommen.
Jeder Lokalgewerbeverein hat jetzt für sich
ergene Satzungen aufzustellen. Die Richtlinien
mr solche Satzungen sind in den „Mnster-
«atzungen für die Lvkalgewerbevereine" aufge-
Udu , die nach Anhörung der Hauptversamm¬
lung allen Lokalgewerbevereinen zugehen wer¬
den. Ferner liegen Muster-Satzungen für die
Kreisverbände und der Entwurf einer Ge-
schästsordnung für den Zentralvvrstgnd und
die Hauptversa m.mlnyg vor. die ebenfalls durch
die Hauptversammliing aenehmigt iverben sollen.

In den Satzungs -Entwürfen ist die Höhe
des Mitgliederbeitrages deshalb nicht fesiaesetzt
weil sich bei den unbeständigen wirtschaftlichen
Verhältnissen die finanziellen Vedürfniffc des
Vereins nicht auf längere Zeit im voraus über¬
sehen lassen, eine neue Aenderung der Satzun¬
gen aber für längere Zeit hinaus tunlichst ver¬
mieden werden soll. Auch sind bk  finanziellen
Bedürfnisse in dem einen LokalgewerVevercin
gröger als ,in dem anderen. Deshalb ist vor-
gesehen, daß jeder Lvkalqewerbevereln für sich
und zwar durch Beschluß der JahreSbanptver-
sammlung die Höhe des Mitgliedsbeitrags be-
stimmt. Di « Höhe des davon on den Gewerbe-
verein für Nassau zu dessen allgemeinen Ver-
waltungskoste » und für das Gewerbeblatt ab
zufübrenden BeitragSantetls wird durch die
Hauptversammliing des Gewerbevcreins für
Nassau festgesetzt. Die Höbe dieses Beitrags
muß sich den Bedürfnissen des jeweiligen Ge¬
schäftsjahres anpaffen. F-tir da? Geschäftsjahr

1920 sind die Bedürfnisse infolge der ungeheu¬
ren Preissteigerungen auf allen Gebieten beson¬
ders groß. Das Gewerbeblatt allein ver¬
ursacht, wenn es in der früheren Weise und
Ausdehnung erscheinen würde , einen Kosten¬
aufwand von jährlich 96 000 M gegenüber
15 000 M vor dem Krieg . Selbst in der jetzigen
Einschränkung, aber bei achttägigem Erscheinen,
kostet uns das Blatt jährlich 5 M für jedes
Mitglied . Diese Kosten für das Blatt müssen
der Zentralstelle durch die Mitgliederbeiträge
vor allem erstattet werden . Außerdem ist aber
auch ein Beitrag zu den Kosten der Zentral-
verivaltting notwendig nach Maßgabe der ge-
gesteigerten Bedürfnisse . Es sind- aber nicht
allein unsere früheren Ausgaben gestiegen, son¬
dern auch neue, ganz erhebliche Kosten sind er¬
wachsen durch öle während des Krieges im
Interesse unserer Mitglieder geschaffenen neuen
Gewcrbeförderungs - Einrichtungen , wie die
Kreisverbände für Handwerk und Gewerbe mit
ihren Beratungs - und Auskunftsstellen . Gerade
diese Einrichtungen des Vereins bringen dem
Handwerker und Gewerbetreibenden unmittel¬
bare Vorteile und es darf daher erwartet wer¬
den, daß die Vereinsmitglieder auch bereit sind,
für diese lediglich in ihrem Interesse geschaffe¬
nen Einrichtungen einen entsprechenden Bei¬
trag zu leisten und sich nicht beschämen lassen
werden von ihren Arbeitern , die für ihre Or¬
ganisationen ganz erheblich größere Opfer
bringen tBeiträge bis zu 100 Ji  und mehr im
Jahr ». Die Höhe des Beitrags für 1Ö20 richtet
sich nach dem Haushaltsplan , der in der Haupt¬
versammlung festgesetzt wird.

Wir ersuchen, den Entwurf der Satzungetk
in einer alsbald zu berufenden Mitgliederver¬
sammlung der Lokakgewerbevereine zu be¬
sprechen, dazu Stellung zu nehmen und nnS
etwaige Aenderungsvorfchläge bis zum 1».
April  witzuteilen.

Anträge  zu Punkt 10 der Tagesordnung
für die Hanptversammlung sind uns möglichst
bald  eiuzureichen , damit deren Veröfsent
lichung im Gewerbeblatt noch vor der Haupt¬
versammlung erfolgen kann . Wir bitten, darauf
zu achten, daß nur Anträge von allgemei¬
nem Interesse  etngebracht werben, nicht
aber Wünsche von untergeordneter oder nur
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örtlicher Bedeutung , weil damit die Hauptver¬
sammlung nickt beschäftigt werden kann«

Schließlich ersuchen wir , die Wahl »der
Abgeordneten  für die Hauptversammlung
baldigst zu veranlassen und uns über das Er¬
gebnis bis zum in . April  zu berichten: Lokal-
gewerbevereine bis zu einschl. 78 Mitgliedern
wählen einen Abgeordneten und für jede wei¬
tere 80 Mitglieder einen weiteren Abgeordne¬
ten. Wir verweisen auf die Fußnote zu H 8
der jetzt gültigen Satzungen. Es empfiehlt sich,
auch einige Stellvertreter zu wählen, die bei
Verhinderung des' einen oder anderen Abge¬
ordneten für diesen eintreten können.

Die Herren Abgeordneten werden ge- eten,
diese Nummer des Gewerbeblattes für die Be¬
ratung der neuen Satzungen zur Hauptver¬
sammlung in Limburg mitzubringeu , da den
Abgeordneten ein besonderer Abdruck der
Satzungen aus Ersparnis des Papiers und der
Druckkosten nicht behändigt werden kann.

Nach Schluß der Hauptversammlung findet
ein gemeinschaftliches Mittagessen statt. Das
trockene Gedeck kostet8 -JL  Wer am Essen tcil-
nehmen will, wird ersucht, sich bis zum
15. April  im Gasthaus „Alte Post" in Lim¬
burg anznmelden. Fleischkarten sind mitzu-
bringen . Später eingehende Meldungen können
nickt berücksichtigt werden.

Wiesbaden,  den 9. März 1929.
Der ZentralvsrstanÄ

des Gcwerbrvereins für Nassau.

entwarf ücr Satzungen
des ßerocrbfoerems für Nassau5

(Verband nassauischer Gewerbevereine, Handwerker
Vereinigungen und Innungen) EingetragenerVerein

Gegründet 1844.

I.
Name, Sitz, Umfang und Zweck des BereiuS.

§ 4.
Name.  .

Der Veratzn führt den Namen
„Gewerbevcrein für Raffau,

(Verband der nass. Gewerbevereine, Hand-
werkervereinignngen «nd Innungen ").

Er ist in das Vereinsregister eingetragen.
§ 2.

- S i tz u n d U mfan  g.
Der Verein hat seinen Sitz in Wiesbaden

Und umfaßt das Gebiet des Regierungsbezirks
Wiesbaden.

§ 8.
Zweck.

Der Verein bezweckt Hie Wahrung und
Förderung der beruflichen und ivirtschaftlicheu
Interessen der Handwerker und Gewerbe¬
treibenden.

Er sucht dieses Ziel in engster Fühlung¬
nahme mit der Handwerkskammer, den -Han¬
delskammern und ähnlichen Organisationen zu
erreichen. Seine Aufgaben sind insbesondere:
1. Zusammenschluß des -Handwerks und Ge-
* werbes , namentlich als Unterabteilung des

Ncichsverbandes des deutschen Handwerks)
8. Vertretung der Interessen des -Handwerks

! und Gewerbes sowie seiner Mitglieder bet
den Behörden, öffentlichen und gesetzgebenden

- Körperschaften) ‘
;3. Einrichtung von Stellen zur Erteilung von

Rat und Auskunft in gewerblichen, tech¬
nischen, wirtschaftlichen und Nechtsfragen, so¬
wie zum Schutze der Mitglieder vor wirt¬
schaftlichen Verlusten (Auskunft über Kredit¬
würdigkeit, Einziehung von Forderungen,

l Sanierungen ))
A. Bearbeitung und Besprechung gewerblicher,

techlkischer und wirtschaftlicher Fragen;
^ . Abhaltung gewerblicher und technischer Vor-
I träge , Vorführung und Besprechung neuer

Erfindungen und verbesserter Arbeitsweisen
i für Handwerk und Gewerbe;
<tz. Unterhaltung einer gewerblich- technischen
\ Bücherei und Borbildrrsammlnng , verbunden
( mit einer Patentschriften-Auslage;
7. Herausgabe einer Zeitschrift „Nassauisches

< Gewerbeblatt ", die der Berufsbildung und
> Leu wirtschaftlichen Interessen der Mitglie¬

der dient und in welcher die Verhandlungen
des Vereins veröffentlicht werden.

8. Errichtung und Verwaltung von Berufsschu¬
len (gewerbliche Fortbildungsschulen ) für die
männliche und weibliche schulentlassene Ju¬
gend, Veranstaltung von Kursen zur Weiter¬
bildung der Handwerker und Gewerbetrei¬
benden.

II.
Mitgliedschast.

§ 1.
Mitglieder

Der Verein hat
ordentliche,
außerordentliche,
korrespondierende Und
Ehren -Mitglieder.

§ 5.
Ordentliche  Mitglieder sind die Ge-

werbevcreine und diejenigen handwerklichen
und gewerblichen Vereinigungen und Innun¬
gen, welche den ordentlichen Beitrag an den
Gewerbeverein für Nassau entrichten.

Außerordentliche  Mitglieder sind die¬
jenigen handwerklichen und gewerblichen Ver¬
einigungen und Innungen , welche einen mit
dem Gcwerbeverein für Naflau zu verein¬
barenden Jahresbeitrag bezahlen.

Einzelne Personen können als ordentliche
oder außerordentliche Mitglieder nicht unmit¬
telbar dem Gewerbeverein für Nassau beitre¬
ten, sondern nur einem angeschlossenen Ge¬
werbeverein , einer Handwerksvereinignng oder
Jnnuttg.

Korrespondierende  Mitglieder wer¬
de»: vom Zentralvorstand,

Ehrenmitglieder  von der Hauptvcr-
"' mmlung ernannt.

§ 6.
Eintritt.

Die im Vereinsbezirk bestehenden und dem
Gewerbeverein für Nassau angehörendcn Lo¬
kalgewerbevereine sind ordentliche Mitglieder
des Vereins , lieber die Aufnahme neuer Mit¬
glieder, der ordentlichen wie der außerordent¬
lichen, beschließt der Zentralvorstand . Gegen
eine Ablehnung steht die Berufung an die
Hauptversammlung zu. Diese entscheidet end¬
gültig.

Austritt.
Der Austritt ist nur zum Schlüsse eines

Geschäftsjahres zulässig und vor dem 1. Ja¬
nuar dem Zentralvorstand schriftlich anzuzei¬
gen. Der Austritt ans dem Geivrrbeverein
für Nassau hat auch die Ausscheidung aus deur
Kreisverband für Handwerk Md Gewerbe
zur Folge,

§ 7.
Ausschluß.

lieber den Ausschluß eines Biitgliedes ent¬
scheidet der Zentralvorstand.

Ausgeschlossen können solche Mitglieder wer¬
den welche
1. den Grundsätzen und Bestrebungen des

Vereins znwiderhandeln;
2. nach zweimaliger Mahnung mit der Entrich¬

tung des Beitrages im Rückstände bleiben.
„ Dem Ausgeschlossenen steht die Beschwerde
an die Hauptversammlung zu. Diese entschei¬
det endgültig.

§ 3.
Pflichten der Mitglieder.

Die Mitglieder haben die Pflicht, die
Satzungen des Vereins zu befolgen und dessen
Zwecke zu fördern.

Die ordentlichen Mitglieder bezahlen für
jedes ihrer Einzclmitglieder einen Jahresbei¬
trag , der von der Hauptversammlnng des Ge¬
werbevereins für Nassau festgesetzt wird.
- Daneben kann die Hauptversammlung in
besonderen Fällen die Erhebung einnmltger
außerordentlicher Beiträge beschließen.

Die außerordentlichen Mitglieder bezahlen
einen Jahresbeitrag , der mit dem Zentralvor¬
stand für jedes außerordentliche Mitglied be¬
sonders zu vereinbaren ist.

Die Zahlung des Jahresbeitrags der ordent¬
lichen Mitglieder an den Gewerbevcrein für

Nassau erfolgt je zur Hälfte am 1. August und
1. Februar . Für die Berechnung des Beitrags
ist die Mitgliederzahl am 1. Juli und 1. Ja¬
nuar maßgebend.

Der Beitrag der außerordentlichen Mitgli»
der ist am 1. Oktober zu zahlen.

§ 9.
Rechte der Mitglieder.

Den ordentlichen Mitgliedern und deren
Einzelrnitgltedern stehen folgende Rechte zu:
1. Kostenloser Bezug des Gewerbeblattes;
2. Kostenlose Benutzung der Bücherei und Von

bildersammlung;
3. Benutzung der Einrichtungen des Kreisver¬

ba nd es für Handwerk und Gewerbe (bzw. des
Handwerksamtes ):

4. Stimmberechtigte Teilnahme an den Mitglie¬
der- und Hanptvcrsamnrlungen nach Maß¬
gabe des § 12 dieser Satzungen;

6. Besuch der Borträge.
0. Aktives und passives Wahlrecht.

Die «nßcrorüentlichen Mitglieder und deren
Einzelinitglieöer haben folgende Rechte:
1. Bezug des Gewerbeblattes zu einem er¬

mäßigten und für jedes Mitglied z« verein¬
barenden Preise;

2. Kostenlose Benutzung der Bücherei und Bor-
bildersammlung;

o.Benutzung der Einrichtungen des Kreisvcr-
bandes für Handiverk und Geiverbe (bzw,
des Handiverksamtes );

4. Stim »»»berechtigte Teilnahme arr den Mit¬
glieder- und Hauptversainmlllngen nach Maß¬
gabe des § 12 der Satzungen, mit Ausnahme
des Wahlrechts;

8. Besuch der Vorträge.
Die korrespondierenden Mitglieder und

Ehrenmitglieder habe»» dieselben Rechte wie dis
ordentliche»» Mitglieder , sind aber von der.
Beitragszahlung befreit. ,

III . '
Verwaltung des Vereins.

§ 10.
Verwaltung.

Die Organe des Vereins sind:
1. die Hauptversammlung;
2. der Zentralvorstand;
3. die Kreisverbände;
4. die Einzelvereine ; '
8. die Kommissionen.

§ 11.
' Hauptversammlung.

Die Hauptversammlung besteht aus den
stimmberechtigten Abgeordneten der ordent¬
lichen und außerordentlichen Mitglieder und
dem Zentralvorstanö.

§ 12.
Die ordentlichen Mitglieder wählen für je

59 persönliche Einzelmitglieder einen Abgeord¬
neten. Mehr als zehn Vertreter kann kein
Verein entsenden. Hiernach können geivählt
»verden: bis einschl. 78 Mitglieder ein Abgeord¬
neter und für je weitere 89 Mitglieder ein
weiterer Abgeordneter bis zur Höchstzahl von
zehn Abgeordneten.

Jedes außerordentliche Mitglied hat das
Recht, einen stimmberechtigten Abgeordneten
zur Hauptversammlung zu wählen.

§ 13.
In jede»n Jahre findet eine ordentliche

Hauptversammlung statt. Der Versammlungs¬
ort wird von der vorhergegangenen Hauptver¬
sammlung bestimmt. Den Zeitpunkt setzt dep
Zentralvorstand fest.

Die Berufung der -Hauptversammlung er¬
folgt durch den Zentralvorstand unter Mittei¬
lung der Tagesordnung im Gewerbeblatt min¬
destens vier Wochen vor dem festgesetzten Zeit¬
punkt.

In dringenden Fällen kann der Zentralvor¬
stand außerordentliche Hauptversammlungen be¬
rufen . Auf Antrag eines Viertels der ordent¬
lichen Mitglieder mu.ß etue solche berufen
werden.
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§ 14.
Zur Zuständigkeit der -Hauptversammlung

gehören insbesondere:
1. Aenderung der Satzungen/
2. Beschlußfassung über Auflösung des Vereins:
ß.  Entgegennahme des Jahresberichtes . Prü¬

fung der Jahresrechnung , Entladung des
Vorstandes:

4. Genehmigung des Haushaltsplanes:
5. Festsetzung des Jahresbeitrags der ordent¬

lichen Mitglieder:
6. Ernennung von Ehrenmitgliedern:
7. Entschließung über Berufungen gegen die

Ablehnung der Aufnahme von Mitglieder»
sowie über Beschwerden gegen den Ausschluß
won Mitgliedern,

K. Beschlußfassung über Anträge des Zentral-
vorstanües, der Kreisverbände und der Mit¬
glieder:

8. Wahl des Ortes der nächsten Hauptversamm¬
lung.

§ 16.
Stimmberechtigt in der Hauptversammlung

sind die nach § 12 gewählten Abgeordneten so¬
wie die Mitglieder des Zentralvorstandes.

Einzelmitglieder der Gewerbcvereine und
der sonstigen angeschlossenen Vereinigungen
können an den Verhandlungen der Hauptver¬
sammlung mit beratender Stimme teilnehmen.

Der Gang der Verhandlungen der Haupt¬
versammlung, insbesondere die Beschlüsse, sind
schriftlich aufzunehmen. Die Niederschrift ist
vom engeren Vorstand und dem Verhandlnngs-
schriftftthrer zu unterzeichne» und im Ge¬
werbeblatt zu veröffentlichen.

§ 16.
Z e n t r a l v o r st a u b.

Der Verein wird durch den -Zentralvorsrand
verwaltet . Er besteht aus mindestens 38 bis
höchstens 40 Mitgliedern und zwar aus:
1. öem Vorsitzenden:
2. dem stellvertretenden Vorsitzenden:
3. drei Berichterstattern und zwar:

.a) für die allgemeinen Vereinsangclegeu-
heiten:

l>) für die Finanzverwaltung:
e) für das gewerbliche Nnterrichtswesen:

'4. sechzehn Vertretern des Handwerks üi»d
Kleingewerbes:

6. je einem Vertreter der Industrie und des
^Handels:

6. zwei Vertretern der Arbeitnehmer:
7. vier Vertretern der Lehrerschaft der gewerb¬

lichen und Mäöchenfortbildungsschulen:
L. je einem Vertreter der Regierung , des Ve-

zirksverbandes, der Landkreise (Lanöräte ),
der Städte , der Landgemeinden und der
Handwerkskammer.
Der Zentralvorstand hat das Recht, sich durch

Zuwahl geeigneter Persönlichkeiten zu ergän¬
zen. Die Gesamtzahl der Mitglieder darf aber
40 nicht übersteigen.

Die Aemter des Zentralvorstandes sind
Ehrenämter.

§ 17.
Die unter Ziffer 1 bis 3 vezeichneten Mit¬

glieder, die im Stadt - oder Landkreis Wies¬
baden wohnhaft sein müssen, bilden den enge¬
ren Vorstand.

Der Verein wird durch den Vorsitzenden
oder dessen Stellvertreter und ein weiteres
Mitglied des engeren Vorstandes gerichtlich
jund außergerichtlich vertreten.

Der engere Vorstand wird mit Ausnahme
des Berichterstatters für das gewerbliche
Unterrichtswesen vom Zentralvorstand gewählt.
Der Berichterstatter für das gewerbliche Unter-
richtswesen ist der jeweilig vom Minister für
Handel und Gewerbe bestätigte Gewerbeschul.
Inspektor.

§ 18.

Die Unter Ziffer 4 bezeichneteu sechzehn
Vertreter des Handwerks und Kleingewerbes
werden von den Kreisversammlungen der
Kreisverbünde gewählt. Für jeden Kreis ist
ein Vertreter und für jeden Vertreter ein
Mellvertretcr z« wählen. Für den Stadtkreis

Wiesbaden ist der jeweilige erste Vorsitzende
des Gewerbevereins Mitglied des Zentralvor¬
standes und der zweite Vorsitzende sein Stell¬
vertreter.

Die Amtszeit dieser Mitglieder und Stell¬
vertreter ist sechs Jahre . Alle drei Jahre schei¬
det die Hälfte aus , das erstcnml durch das
Los. Die ausscheidenden Mitglieder und Stell¬
vertreter sind wieder wählbar.

§ 19.
Die unter Ziffer 6 bis 8 bezeichneteu Mit¬

glieder werden von dem Zentralvorstand be¬
rufen.

Die berufenen Mitglieder haben die gleichen
Rechte wie die gewählten.

§ 20.
Kreisvcr bände für Handwerk

und Gewerbe.
Die in einem Kreis bestehenden Gewerbr-

vereine , Haudwerkervereiuc, handwerklichen und
gewerblichen Fachvereinigungen, Innungen und
gewerblichen Genossenschaften bilden einen
Krcisverband für Handwerk und Gewerbe.

Die dem Kreisverband angeschlossenen Ver¬
einigungen sind in der Regel Mitglieder
(ordentliche oder außerordentliche) des Ge-
wcrbcvereins für Nassau.

Der Zweck des Kreisverbanbes ist die Ver¬
tretung der gemeinsamen Interessen von
Handwerk und Gewerbe innerhalb des Kreises.
Insbesondere hat .der Kreisverband die Auf¬
gabe, die unter § 8 Ziffer 3 genannten Ein¬
richtungen zu treffen für die Erteilung von
Rat und Auskunft in allen gewerblichen, tech¬
nischen, wirtschaftlichen und Rechts-Fragen so¬
wie zum Schutze der Mitglieder vor wirtschaft¬
lichen Verlusten.

Der Zentraloorstand des Gewerbevereins
für Nassau und der Vorstand der Handwerks¬
kammer haken das Recht, je einen Vertreter
in den Vorstand des Kreisverbandes zu ent¬
senden.

Die Vorstände und Geschäftsführer der
Kreisverbände können vom Zentralvorstand zu
gemeinschaftlichenBeratungen berufen werden
Eine solche Beratung hat in der Regel vor der
Hauptversammlung des Gewerbevereins für
Nassau stattznfinden und außerdem dann, wenn
mindestens drei Kreisverbände sie beantragen.

Im übrigen werden für die Kreisverbändc
besondere Satzungen ausgestellt, die jeder
Krcrsverband für sich zu beschließen hat. Diese
Satzungen unterliegen der Genehmigung des
Zentralvorstandes des Gewerbcvereine für
Nassau.

§ 21.
Etnzelveretne.

Einzelvereine sind die Gewerbevereine,
Haudwcrkervereine , handwerklichen und gewerb¬
lichen Fachvereinigungen, Innungen und ge¬
werblichen Genossenschaften.

Diese Vereine regeln ihre inneren Ange¬
legenheiten selbständig. Für die ordentlichen
Mitglieder gelten jedoch folgende besondere Be¬
stimmungen:
1. die Satzungen der Gewerbcvereine dürfen

nicht .im Widerspruch stehen zu den Satzun¬
gen des Gewerbevereins ftir Nassau und
unterliegen der Genehmigung des Zentral¬
vorstandes. Bereits bestehende Satzungen
werden hiervon nicht berührt.

2. Dem Zentraloorstand steht das Recht zu, Ein¬
sicht tn die Bücher und Mitglieöerverzeich-
nisse zu nehmen, das Kassen- und Rechnungs¬
wesen zu prüfen und den Mitgliederver¬
sammlungen und Vorstandssitzungen betzu¬
wohnen. ■

3. Der Zentralvorstand hat über Beschwerden
der Einzelmitglieder der Gewerbevereine
gegen die Bereinslcitung auf Antrag zu
entscheiden.

4. Im < Fall!.: einer beabsichtigten Auflösung
eines Vereins ist dem Zentralvorstand dar¬
über rechtzeitig zu berichten und zu der Ver-
sammlung einzuladen, die über die Auf¬
lösung beschließen soll.

Nach Auflösung eines Vereins hat der Zen¬
tralvorstand dessen Vermögen zu verwalten.
Bildet sich innerhalb zehn Jahren an demselben
Orte ein neuer Gewerbeverein , dann ist das
Vermögen an diesen Verein abzuführen. Ent¬
steht in dieser Zeit an demselben Orte kein
neuer Gewerbeverein , dann kann der Zentral¬
vorstand über die anderweite Verwendung des
Vermögens für Vereinszwecke verfügen.

§ 22.
K o m m i s si o n e n.

Zur Beratung und Bearbeitung bestimmter
Angelegenheiten können vom Zentralvorstanü
ständige oder besondere Kommissionen eingesetzt
werden.

IV.
Allgemeine Bestimmungen.

§ 23.,
Bcreinsjahr.

Das Vereinsjahr läuft vom 1. April bis
31. März.

§ 24.
Abstimmunge  n.

Bei allen Abstimmungen entscheidet die
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als ab-
gelchnt.

Für die Abstimnmngen über die Aenderung
der Satzungen »nd Auflösung des Vereins
sind die Bestimmungen der §§ 26 und 27 maß¬
gebend.

§ 28.
Wahle  n.

Die Wahlen erfolgen geheim durch Stimm¬
zettel. Wenn kein Widerspruch erhoben wird,
kann die Wahl durch Zuruf geschehen.

Als gewählt gelten diejenigen , welche mehr
als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen er¬
halten haben. Bei Stimmengleichheit entschei¬
det das von dein Vorsitzenden der Versamm¬
lung zu ziehende Los.

Wird im ersten Wahlgang keine unbedingte
Stimmenmehrheit oder Stimmengleichheit er¬
zielt. dann erfolgt eine engere Wahl zwischen
denjenigen , welche im ersten Wahlgang die
meisten Stimmen erhieltcn

§ 26.
Aenderung der Satznngcn.

Aenöcrungen der Satzungen können in je¬
der Hauptversammlung mit Dreiviertelmehr¬
heit der anwesenden Stimmberechtigten be-
schlossen werden . Anträge auf Aenderung der
Satzungen sind, soweit sic nicht vom Zentral¬
vorstand gestellt werden , vor dem 1. Januar
dem Zentralvorstand schriftlich einzureichen.
Alle Anträge auf Satzungsänderung sind min¬
destens einen Monat vor der Hanptv/rsamm«
lnng im Gewerbeblatt zu veröffentlichen.

§ 27.
Auflösung des Vereins.

lieber die Auflösung des GewerbcvereinS
für Nassau kann nur in einer ordnungsmäßig
berufenen Hauptversammlung mit Dreiviertel¬
mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten
beschlossen werden . Es ist jedoch die Anwesen¬
heit von mindesteys zwei Drittel der Stimm¬
berechtigten erforderlich.

Ein Verfügungsrecht über das Vereinsver¬
mögen steht der Hauptversammlung nicht zu.
Das bei der Auflösung vorhandene Vermögen
wird dem Stipendienfonds des Gewerbevcr-
cins für Nassau zur Ausbildung armer begab¬
ter junger Handwerker überwiesen , welcher in
die Verwaltung des Bezirksverbandes des Re¬
gierungsbezirks Wiesbaden übergeht.

§ 28.
Geschäftsordnn .ng.

Der Verein regelt seine inneren Angelegen¬
heiten durch eine Geschäftsordnung , welche einen
Bestandteil dieser Satzungen bildet und der
Genehmigung der Hauptversammlung unter¬
liegt. —

Festgesetzt in der Hauptversammlung drS
Gewerbevereins für Nassau am



Seite 84 Nassauisches Gewerbsblatr vcummct6

Bus den Kreisnerbänden.
Der Geschäftsstelle des Kreisverbandes für de«
Lbertainnis -Äreis i« Bad Homburg v. d. H.
geht auf feine Beschwerde wegen mangelhafter Be¬
lieferung voir Kohlen und Eisen für das Schmiede-
Handwerk nachstehende Antwort zu : „Der Borstand
des Deutschen Handwerks- und Gewerlekammertagcs,
Sitz Hannover , Sophnnstraße 1A . j|t fortgesetzt be¬
müht , eine Besserung der Berhältmsse herbeizuführen
und ist erst kürzlich wieder bei den zuständigen
Reichsämtern für die Bewirtschaftung von Kohle und
Eisen : Reichskvmmisfar für Kohlenverteilung , Berlm
W 62, Wichmannstr. lb , Eisenzentrale G .m.b.H., Ber¬
lin W 5U, Regensburgerstr . 2b, vorstellig geworden,
W\  eine bevorzugte Belieferung des Schmiede- und
Schlossergewerbes mit Schm rede kohlen zu erreichen."
Es wird weitere Kreise interessieren, die Adressen
dieser Berteilungsstellen kennen zu lernen , um durch
ihre Bereinigungen gleichfalls auf schnellere und
größere Belieferungen dieser Rohprodukte zil dringen.

Berichtigung.
Unter Bezugnahme ans den in der Nr . 25 des

Nass. Gewerbevlattes vom 20. Dez. 1210 enthal¬
tenen Artikel des Zentralvorstandes „Bereicherung
gegen Brandschäden" ersucht die Nassauische Brand-
vcrsicheruiigsansialt uns um Richtigstellung einiger
unserer Ausführungen . ») du m deur Artikel mit¬
geteilten Mostusungen vosn5 zu 5 Prozent bei prozen¬
tualer Erhöhung der Versicherungssummen ent¬
sprechen den bis zum 81. Dezember 1212 gültigen
Borschristen : vom 1. Januar dieses Jahres ab find
nur noch Mstusungen von 1U zu 10 Prozent zu¬
lässig. b) die fährlichr Prämie beträgt bereits seit dem
1. Jtmuar 1215 nicht mehr 40, sondern nur noch
32 Pfennig für Dausend Mark Beitragskapital,
o) in der viertletzten Zeile des zweiten Absatzes muß
es statt „Schätzung zu Zetztpreisen" . . . „Schätzung
zu Jetztpreisen heißen. Wir kommen dieser» An¬
suchen hiermit nach. Der Zentralvorfland.

Lieferuirgsgenofsenschast für das Metall¬
gewerbee. G. m. b. H. zu Wiesbaden.

Einladung
zu der am 25. März 1920, nachmittags 4 Uhr.
im Turnerheinl zu Wiesbade«. Hellmnudstraße,
staittfinbenden ordentlichen Generafversnmmlnng.

Tagesordnung: *
1. Genehmigung der letzten Niederschrift.
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäfts¬

jahr 1919.
8. Bericht des Aufsichtsrates über Prüfung der

Bilanz.
4. Beschlußfassung über Verwendung des Rein¬

gewinns.
5. Genehmigung der Jahresabrechnung und

Entlastung des Vorstandes und des Auf¬
sichtsrates.

6. Geschäftliches.
Wiesbaden,  den 12. März 1929.
Der Aufsichtsrat. I . A.: Otto Friton.

LltfttmMk«fftis«Wi>ttMItt
der Kreise Wiesbaden-Stadt und-Land,
Untertan«,is, Rheingau und St.Goarshausen.

Laut Beschlich der Generalversammlung, vom
39. Dezember 1919 findet Auflösung der Ge¬
nossenschaft statt. Forderungen an dieselbe sind
umgehend einzureichen.

' Der Vorstand.
A. Aßmus . Hch. Jung . I . Fuchs.

VeSksirtsiflliHpstelr seiht
Der Borstand des neu errichteten Hand¬

werks- und Gewerbeamts Bad Homburgv. d. H.
sucht hauptamtliche» Geschäftsführer mit aus¬
reichenden praltischcn volkswirtschaftlichen, juri¬
stischen, insbesondere gewerbcrechtlichen Bvr-
kenntnissen, dje ihn zu durchaus selbständigem
Arbeiten auch in organisatorischer Hinsicht be¬
fähigen. Beherrschung der Kurzschrift und
Schreibmaschine erivünscht. Ausführliche Be-
werbnngSgesiiche mit Zeugnisabschriften und
GehaltSansprttchen erbeten an den Vorsitzenden
des Handwerks- und Gciverbeamts. Architekt
Georg Schlotiner, Bad Homburg v. d. H.,
VTltlfrhrv

Nassauische Landesbanti
Nassauische Sparkasse

Wiesbaden, Rheinstraße 42/44.
Fernruf 832 , 833 , 834, 893, 894 , 6172 und 1058.

Mündelsicher, unter Garantie des Bezirksverbandes des RegierungsbezirksWies¬
baden. D!e Nassauische Landesbank ist amtliche Hinterlegungsstelle für Mündel¬
vermögen. Reichsbankgirokonto. —Postscheckkonto Frankfurt am Main Nr. 600.
und Cöln Nr.49638. — 28 Filialen (Landesbankstellen) und 225 Sammelstellen im

Regierungsbezirk Wiesbaden. 22 Sammelstellen in Frankfurt und seinen Vororten.
Mündelsichere Anlagen in Schuldverschreibungen der Nassauischen Landesbank, auf

Sparkassenbücher der Nassauischen Sparkasse, auf gebührenfreien Verzinsungakonten
mit täglicher Fälligkeit oder unter Festlegung mit Kündigungsfrist.

Darlehn und Kredite in laufender Rechnung gegen Hypothek, Bürgschaft oder Ver¬
pfändung von Wertpapieren, ferneran Gemeinden und öffentliche Verbände mit oder ohne
besondere Sicherstellung,

Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren. — Vermietung von Schließ¬
fächern, Aufbewahrungverschlossener Depots. — An- und Verkauf von fest¬
verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Kuxen und allen unnotierten Werten,
Devisen und Sorten. — Einzug von Wechseln und Schecks, Eröffnung von
Akkreditive« u. Aussteifung von Kreditbriefen, Einlösung fälliger Zinsscheine.

«Men-NMWlttde kbsmMMMüWMlt.
Behördliches Institut der Bezirksverbände der Reg.-Bez. Wiesbaden und Cassel

GemeinnützigeAnstalt des öffentlichen Rechts.
Postscheckkonto Frankfurt am Main Nr. 17600. Fernruf wie oben.

Alle Arten von Lebensversicherung gegen niedrigste Aufwendungen.
Direktion der Nassauischen Landeshank.

Anzeigen
im Nassauische»
Gewerbeblatt

haben Erfolg!

$fi€//t/$£he fMfrMfäts &esef/st/id/'r
Jnfi :He/nr/c/>Mit//er

£>pira/bofrrerfobr/k
[femrprM/v. 3jl4//GSb £3CfQfl , He/enens/n 26.

Spezioifioerlrc Grlmmlnser
Hofhsim i . Ts.

Dampi -, Wasser - u. elektrische Kraft
Unsere Werke sind mit den modernsten Arbeits¬
maschinen für die Stein-Industrie ausgestattet
und stehen unter Leitung erster Fachleute.

Bau- und Friedhofskunst in allen Steinarten
Spezialabteilung für Denkmäler
Atelier für moderne Bildhauerei

Sandblaßwerk , Preßluft und Schlotteranlage
Glasplatten,Fii menschilder ,Möbelu.elektr .PlattenFassaden und Innendekoration

Telephon : Amt Hofheim No. 18 und 125
Telegrammadresse : Grimminger, Hofheim i. Ts.
Bankkonto : Pfälzische Bank, Frankfurt a. M.,
Kaiserstr . Mitteldeutsche Kreditbank ,Höchst a.M.

Ia Referenzen.

Soeben erschienen:

Tagebuch für Handwerker
Auftragsbuch für Handwerker

Hauptbuch für Handwerker
Herausgegeben von WewerbeschulinspektorKern

bearbeitet nach„Kerns Buchführung"
Verlag von Hermann Rauch, Wiesbaden

Wujtck-MmfsMtl
aller Art; insbesondere

Abt. f : Armaturen, Rohre,
Formstücke, Kanalisation»«
arttkel, Flanschen, Fittings,
Schrauben, Dichtungen,
Rohrleilungskitte und Hanf.

Abt. II: Treibriemen nebst
Znbeh.,Riemenscheibe»,Ol-
>i. Fettbiichs., Stopsbüchsen-
packnnge», Putzwolle, Pntz-
tncher, Asbest, und Gummi-
plaltcn, Schläuchea.Art» .

liefert

Ludwig Müller , Sohn
Telefon 474 Höchst a . M . Königsteinerstr. 88

EemW-WM-Reiimtiir-AM
NLk, AHiu BiriM LAA

Emp ehle mich in allen vorkommenden Reparaturen von
Tafel-,Balken-,Dezimal-,Fuhrwerks-u.Waggon-Wagen.
NB. Besorge auch zugleich die Eichung, sowie Aculiefcruiig

von allen Sorten Wagen und Gewichten.

Perzinkte Draht¬
geflechte, Dreh in.

Stacheldrayt
Rabitzgewebe

Einfriedigungen
Tore und Turei,
Zeme&Mer

S'H-. str. totera. Main
Telefonl«i

SilMtt Holzbearbeitungsmaschinen,
für Dreschmaschinen,

Müllereimaschineii,
isr Transmisfionskugellcrger -«

M.H.Aeb, Fabrik AykM,Hatlersheiiu.
Beste Bezugsquelle für Grossisten.

Oele und Fette
Treibriemen , lechn. Gnnrmiwaren , Drchtung«-
materlalien , wummischläuche, Tretbrtemen-
wach« re. re. alles in Friedensqualttäten liefert
H. 3. Klrschhöfer.Schierftein-W. a. Rh.

Oel- und Fett-Fabrik. Gegr. 1898.

W.Ungeheuer Söhne
Drahtwarenfabrik,Höchst«.M. Telefon 132

PttMeMWßtllsie
unD km-lette Iraht-

tinWiginiM.
getane-eher: Gewerbcvercin für Nassau: Schriftleiter t. B. Gewerbcschiilinspcklor Kern.  Rotationsdruck von Herm. Railch , sämtlich in Wiesbaden.
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